
 

Stadt Winnenden, Rems-Murr-Kreis  
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
 
 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit den §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in der 
derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden am 16. Dezember 2025 
folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
beschlossen: 
 
 
 
 

Artikel I 

 

§ 42 

Höhe der Abwassergebühren 

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je Kubikmeter 
(m³) ab dem 

1. Januar 2026 2,55 € 

(2) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3 i.V.m. § 3 
Abs. 2) beträgt je m³ ab dem  

1. Januar 2026 2,55 € 

(3) Die Gebühr für Abwasser das zu einer öffentlichen 
Abwasserreinigungsanlage gebracht wird (§ 1 Abs. 2 i.V.m. 
§ 38 Abs. 3), beträgt je m³ ab dem 

1. Januar 2026 0,76 € 

(4) Die Gebühr für Fäkalienabwasser, das zu einer öffentlichen 
Abwasserreinigungsanlage gebracht wird (§ 8 Abs. 3 i.V.m. 
§ 38 Abs. 3), beträgt je m³ ab dem  

1. Januar 2026 3,07 € 

(5) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je 
Quadratmeter (m²) ab dem 

1. Januar 2026 0,38 € 

(6) Die Gebühr für Niederschlagswasser (§ 40a), das in 
öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an 
eine öffentliche Abwasserreinigungsanlage anschlossen 
sind, beträgt je m² ab dem 

 

 

 

1. Januar 2026 0,38 € 
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